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MANÖVERMELDUNG 
 
 

Manöver und andere Übungen der Bundeswehr und der Streitkräfte der Entsendestaaten (Bekanntmachung 
der Bayer. Staatskanzlei vom 11.07.1983, StAnz Beilage Nr. 30 vom 29.07.1983); 
 
Manövermeldung im Landkreis Straubing-Bogen 
 
 
Verband: 
Sanitätslehrregiment, Mitterharthausen 55, 94351 Feldkirchen 
 
Art und Name:  
Informationslehrübung Sanitätsdienst der Bundeswehr zur Demonstration der Leistungsfähigkeit 
des Sanitätsdienstes der Bundeswehr 
 
Übungsraum: 
Standortübungsplatz Metting – Gemeinde Feldkirchen – Landkreis Straubing-Bogen 
 
Voraussichtliche Ballungsräume: 
Die Übungsteilnehmer bewegen sich im Rahmen der Darstellung der Rettungskette vom 
Standortübungsplatz Metting zur Gäubodenkaserne Feldkirchen. 
 
Besonderheiten: 
Die Übungslagen werden innerhalb des Standortübungsplatzes Metting durchgeführt. 
Außenlandungen finden statt an den Standortübungsplätzen Metting und Feldkirchen. 
 
Zeit: 
29.04. – 24.05.2019 
 
 
Der Bevölkerung wird nahegelegt, sich den Einrichtungen der übenden Truppen und von evtl. liegen-
gebliebenen militärischen Sprengmitteln (Fundmunition und dgl.) fernzuhalten. Auf die Strafbarkeit des 
Auflesens von Sprengmitteln wird hingewiesen. 
 
Wer Kampfmittel findet, hat dies unverzüglich der nächsten Polizeidienststelle anzuzeigen. Zuwider-
handlungen können nach § 18 des Gesetzes über die Kontrolle von Kriegswaffen als Ordnungswidrigkeit 
geahndet werden. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass Übungsschäden, welche die Bundeswehr allein verursacht hat bzw. die 
Stationierungskräfte allein oder gemeinsam mit der Bundeswehr verursacht haben oder deren Verursacher 
unbekannt ist, bei der zuständigen Gemeinde anzumelden sind, welche Meldung nach Formblatt direkt an 
das Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Bogen weiterleitet bzw. die Schäden bei der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben, Schadensregulierungsstelle des Bundes, Regionalbüro Süd, Krelingstr. 50, 90408 
Nürnberg, anmeldet. 
 
Die Gemeinden werden gebeten, für die ortsübliche Bekanntmachung zu sorgen sowie die Jagdaus-
übungsberechtigten und die Bewohner abgelegener Gemeindeteile und Gehöfte von der Übung zu 
verständigen. 
 
Einwendungen gegen diese Übung oder einschränkende Bedingungen sind dem Landratsamt Straubing-
Bogen unverzüglich mitzuteilen. 
 
 
 
Steinbauer 
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42-6451/4 Aiterach 

Verordnung des Landratsamtes Straubing-Bogen über die Festsetzung des 

Überschwemmungsgebietes der Aiterach von Fluss-km 4,05 bis Fluss-km 23,1 im Bereich der 

Gemeinden Aiterhofen, Leiblfing und Salching vom 16.04.2019 

 

Das Landratsamt Straubing-Bogen erlässt auf Grund von § 76 Abs. 2 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl I S. 2585), zuletzt geändert durch Art. 2 G zur 

Beschränkung des marinen Geo-Engineerings vom 04.12.2018 (BGBl. I S. 2254) folgende 

 

 

Verordnung 

 

 

§ 1 

Allgemeines, Zweck 

(1) Im Gebiet des Landkreises Straubing-Bogen wird das in § 2 näher beschriebene 

Überschwemmungsgebiet festgesetzt. Für dieses Gebiet werden die folgenden 

Regelungen erlassen. 

(2) Die Festsetzung dient der Darstellung einer konkreten, von Natur aus bestehenden 

Hochwassergefahr in dem betroffenen Bereich. Zudem werden Bestimmungen zur 

Vermeidung von Schäden und zum Schutz vor Hochwassergefahren getroffen. 

 

§ 2 

Umfang und Einteilung des Überschwemmungsgebietes/Kennzeichnung der HW-

Linie 

(1) Die Grenzen des Überschwemmungsgebiets sind in der im Anhang (Anlage) 

veröffentlichten Übersichtskarte im Maßstab 1:25.000 eingetragen. Für die genaue 

Grenzziehung sind die Detailkarten im Maßstab 1: 2.500 maßgebend, die im 

Landratsamt Straubing-Bogen und den Gemeindekanzleien Aiterhofen, Salching und 

Leiblfing niedergelegt sind; sie können dort während der Dienststunden eingesehen 

werden. Die genaue Grenze verläuft auf der jeweils gekennzeichneten 

Grundstücksgrenze oder, wenn die Grenze ein Grundstück schneidet, auf der dem 

Gewässer näheren Kante der gekennzeichneten Linie. Gänzlich im 

Überschwemmungsgebiet liegende Gebäude sowie solchen gleichgestellte Gebäude, 

die teilweise im Überschwemmungsgebiet liegen, sind in den Detailkarten ebenfalls 

farblich hervorgehoben. 



64 
 

(2) Veränderungen der Grenzen oder der Bezeichnungen der im 

Überschwemmungsgebiet gelegenen Grundstücke berühren die festgesetzten 

Grenzen des Überschwemmungsgebiets nicht.  

 

§ 3 

Schutzvorschriften, Verbote 

Im Überschwemmungsgebiet gelten die im Wasserhaushaltsgesetz (WHG), im 

Bayerischen Wassergesetz (BayWG) und in der Verordnung über Anlagen zum Umgang 

mit wassergefährdenden Stoffen (Anlagenverordnung - AwSV) in der jeweiligen aktuellen 

Fassung festgelegten Verbote, Genehmigungsvorbehalte und Anforderungen.  

(Hingewiesen wird auf die Anforderungen an Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen in § 50 AwSV für die Aufstellung, Errichtung und den Betrieb 

von Anlagen und die Anlagenprüfungen in § 46 AwSV durch einen Sachverständigen). 

 

 

§ 4 

Bauleitplanung, Errichtung und Erweiterung baulicher Anlagen und sonstige 

Vorhaben 

(1) Für die Ausweisung von neuen Baugebieten und die Errichtung oder Erweiterung 

baulicher Anlagen gilt § 78 WHG. 

(2) Für sonstige Vorhaben nach § 78 a Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 bis 6 und Nr. 8 WHG gilt  

§ 78 a Abs. 2 WHG. 

 

§ 5 

Weitergehende Bestimmungen 

(1) Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen dürfen nur aufgestellt, 

errichtet oder betrieben werden, wenn wassergefährdende Stoffe durch Hochwasser 

nicht abgeschwemmt oder freigesetzt werden und auch nicht auf andere Weise in ein 

Gewässer oder eine Abwasserbehandlungsanlage gelangen können. 

(2) Die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen ist verboten (§ 78 c WHG). 

(3) Die Prüfpflichten für die genannten Anlagen ergeben sich aus Anlage 6 zu § 46 Abs. 3 

der Anlagenverordnung -AwSV-.  

Bestehende Anlagen (wie Heizölverbraucheranlagen, Eigenverbrauchstankstellen, usw.), 

die ganz oder teilweise im Geltungsbereich dieser Verordnung liegen und die nicht den 

Anforderungen nach § 50 Abs. 1 der Anlagenverordnung – AwSV entsprechen, sind 

innerhalb von zwei Jahren nach dem Inkrafttreten dieser Verordnung nachzurüsten. 
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§ 6 

Antragstellung 

Mit dem Genehmigungsantrag nach § 78 Abs. 5 WHG sind für bauliche Anlagen in 

entsprechender Anwendung der für Bauvorlagen geltenden Bestimmungen der 

Bayerischen Bauordnung die zur Beurteilung erforderlichen und geeigneten Unterlagen 

vorzulegen. Vorlagepflichten nach der Verordnung über Pläne und Beilagen in 

wasserrechtlichen Verfahren (WPBV) vom 13. März 2000 (GVBl S. 156), zuletzt geändert 

durch Verordnung vom 20.10.2010 (GVBl S. 727), bleiben unberührt. 

 
 

§ 7 

Befreiung/Ausnahme  

(1) Das Landratsamt Straubing-Bogen kann von den Verboten und Beschränkungen des 

§ 5 eine Befreiung oder Ausnahme erteilen, wenn die gesetzlichen Bestimmungen 

vorliegen. 

(2) Die Befreiung oder die Ausnahme kann mit Inhalts- und Nebenbestimmungen 

verbunden werden, bedarf der Schriftform und ist widerruflich. 

(3) Im Fall des Widerrufs kann das Landratsamt Straubing-Bogen vom 

Grundstückseigentümer verlangen, dass der frühere Zustand wiederhergestellt wird, 

sofern es das Wohl der Allgemeinheit, insbesondere der Schutz vor 

Hochwassergefahren, erfordert. 

 

 
§ 8 

Inkrafttreten 

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt für den 

Landkreis Straubing-Bogen in Kraft.  

 

 

Straubing, den 16.04.2019 

Landratsamt Straubing-Bogen 

…………………………. 

L A U M E R 

Landrat 
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Kraftloserklärung 
 
 
 
Da Rechte am Sparkassenbuch Nr. 3502836855 nicht geltend gemacht wurden, 
werden sie hiermit für kraftlos erklärt. 
 
 
 
 
Straubing, den 18.04.2019  
 
 
Sparkasse Niederbayern-Mitte 
 
gez. Rudi Köppl –Gebietsdirektor- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A U F G E B O T 
 
 
 
 
Das Aufgebot wurde für das Sparkassenbuch Nr. 4201943729 beantragt. 
 
Der Inhaber dieser Urkunde wird hiermit aufgefordert, binnen 3 
Monaten vom heutigen Tage an, seine Rechte bei der Sparkasse 
Niederbayern-Mitte anzumelden und die Urkunde vorzulegen, 
widrigenfalls die Kraftloserklärung der Urkunde erfolgen wird. 
 
 
 
 
 
 
Landau, den 30.04.2019 
 
SPARKASSE NIEDERBAYERN-MITTE 
 
 
gez. Erich Haas –Stv. Vorstandsmitglied- 
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BEKANNTMACHUNG  

 
der Haushaltssatzung des Landkreises Straubing-Bogen für das Haushaltsjahr 2019 und der öffentlichen 

Auflage des Haushaltsplanes 2019. 

 

Aufgrund der Art. 57 ff. der Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LKrO) in der derzeit geltenden Fassung 

hat der Kreistag am 18.03.2019 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen, die 

hiermit gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO bekanntgemacht wird. 

 

I. 

 
§ 1 

 

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird hiermit festgesetzt; er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit 96.869.200 € 

 

im Vermögenshaushalt  

in den Einnahmen und Ausgaben mit 26.781.500 € 

 

ab. 

 
§ 2 

 

(1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen des Landkreises sind nicht 

vorgesehen. 

 

(2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Volkshochschule 

Straubing-Bogen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt des Landkreises wird auf 

4.090.000 € festgesetzt. 

 

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan der Volkshochschule Straubing-Bogen werden nicht 

festgesetzt. 

 
§ 4 

 

(1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach  

Art. 18 ff. des Finanzausgleichsgesetzes umzulegen ist, wird für das Haushalts-jahr 2019 auf 

50.587.903,35 € (Umlagesoll) festgesetzt. 

 

(2) Die Kreisumlage wird in Hundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und 

Schlüsselzuweisungen bemessen: 
 

Vom Bayer. Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung festgestellte Steuer-kraftzahlen 
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der Grundsteuer A 1.949.738 € 

der Grundsteuer B 8.353.243 € 

der Gewerbesteuer 34.490.783 € 

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 46.605.078 € 

Umsatzsteuerbeteiligung 3.310.316 € 

Schlüsselzuweisungen, auf die kreisangehörigen Gemeinden 

im HHJ 2018 Anspruch hatten, betragen 22.135.508 € 

davon 80 %  17.708.405 € 

Summe der Bemessungsgrundlagen: 112.417.563 € 

 

(3) Der Hebesatz für die Kreisumlage wird einheitlich auf 45,00 v. H. festgesetzt. 

 
§ 5 

 

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 

des Landkreises wird auf 4.000.000 € festgesetzt. 

 

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Aus- 

gaben nach dem Wirtschaftsplan der Volkshochschule Straubing-Bogen wird auf  

20.000 € festgesetzt.  

 
§ 6 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft. 

 
Straubing, 26.04.2019 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
 
Laumer 
Landrat 

II. 

 

Die Regierung von Niederbayern in Landshut hat am 25.04.2019 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2019 

des Landkreises Straubing-Bogen keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Gegen die 

Festsetzungen bestehen keine rechtsaufsichtlichen Bedenken.  

 
 

III. 

 
Der Haushaltsplan des Landkreises liegt gemäß Art. 59 Abs. 3 LKrO ab dem Tag der Bekanntmachung der 

Satzung bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer Haushaltssatzung während der allgemeinen 

Dienststunden im Landratsamt Straubing-Bogen in Straubing, Leutnerstraße 15, Zimmer 116, öffentlich zur 

Einsichtnahme auf. 

 

Straubing, 26.04.2019 
Landratsamt Straubing-Bogen 
 
gez. 
Laumer 
Landrat 


